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Der Gemeinderat der Stadt Besigheim hat am 28. August 2018 folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 
 
 
Energiebericht 2017 
 
1. Dem Energiebericht 2017 wird zugestimmt.     
 
2. ISUF ist und bleibt ein wichtiger Partner der Stadt bei der Erweiterung des Energieverbrauchs-

überwachungssystems auch bei Erstellung von weiteren öffentlichen Bauwerken, Modernisie-
rungen und Umbauten.  

 
3. Die Verwaltung wird beauftragt dem Gemeinderat eine Beschlussvorlage für den Beitritt zum 

„Klimaschutzpakt des Landes Baden-Württemberg“ vorzulegen. Der Beschluss soll noch im 
Jahr 2018 gefasst werden. 

 
 
Kindertagesstätte mit Schulräumen in Ottmarsheim;  Vergabe des ersten Ausschreibungs-
paketes 
 
1. Für die Kindertagesstätte mit Schulräumen in Ottmarsheim werden in den folgenden Gewerken 

die Bauarbeiten einschließlich 19% Mehrwertsteuer erteilt: 
 

1.1 Erd-, Kanal- und Rohbauarbeiten: Fa. Häberle, Besigheim-Ottmarsheim mit dem Angebot von 
744.976,24 €. 

 
1.2 Zimmerarbeiten: Fa. Schmid, Hessigheim mit dem Angebotspreis von 44.260,92 €. 
 
1.3 Aufzugsanlage Fa. Otis, Fellbach mit dem Angebotspreis von 34.962,80 €. 
 
1.4 Elektroinstallation: Fa. Weber, Heilbronn mit dem Angebotspreis von 303.578,70 €. 
 
1.5 Sanitärinstallation: Fa. Späth Haustechnik, Mundelsheim mit dem Angebotspreis von 

106.206,68 €. 
 
1.6 Lüftungsinstallation: Fa. Kellenbenz, Heilbronn-Erlenbach mit dem Angebotspreis von 

66.047,96 €. 
 
1.7 Heizungsinstallation: Fa. Kauffmann GmbH, Kirchheim mit dem Angebotspreis von 90.150,03 

€. 
 
1.8 Fundamenterder Blitzschutz: Fa. Lösch GmbH, Offenburg mit dem Angebotspreis von 

10.055,50 €. 
 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, das mit Beschluss vom 08.05.2018 beauftragte Konzept zur 

Nutzung des Feuerwehrmagazins in Ottmarsheim in einer der nächsten Sitzungen zu präsen-
tieren. 

 
3. Über die Nutzung des Feuerwehrmagazins wird erst entschieden, wenn das Konzept dem 

Gemeinderat vorliegt.  
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Bebauungsplan "Großbottwarer Weg - 3. Änderung (Schule/Kindergarten/KiTa) 
- Behandlung der Stellungnahmen und Satzungsbeschluss 
 
1. Der Gemeinderat beschließt, die im Zuge der erneuten eingeschränkten und verkürzten öffent-

lichen Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie der Be-
teiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 i.V.m. § 4 
Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen abzuwägen. Den in der Abwägungsliste (Anla-
ge 1 zur Vorlage 117/2018) dargelegten Abwägungsvorschlägen wird zugestimmt.  

 
2. Der Bebauungsplan „Großbottwarer Weg – 3. Änderung (Schule/Kindergarten/KiTa)“ in der 

Fassung vom 19.06.2018 und die zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestellten örtlichen 
Bauvorschriften werden nach § 10 BauGB i.V.m. § 74 LBO und § 4 GemO als Satzung be-
schlossen: 

 
 

Satzung über den Bebauungsplan  
„Großbottwarer Weg – 3. Änderung (Schule/Kindergarten/KiTa)“ 

 
 

Der Gemeinderat der Stadt Besigheim hat am 28.08.2018 in öffentlicher Sitzung den Bebau-
ungsplan „Großbottwarer Weg – 3. Änderung (Schule/Kindergarten/ KiTa)“ nach § 10 Bauge-
setzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Ge-
mO) in der zurzeit gültigen Fassung und die zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestellten 
örtlichen Bauvorschriften nach § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg in Verbin-
dung mit § 4 der GemO für Baden-Württemberg in der zurzeit gültigen Fassung als jeweils selb-
ständige Satzung beschlossen: 
 

§ 1 

Räumlicher Geltungsbereich 

 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil 
des Bebauungsplans (Lageplan in der Fassung vom 19.06.2018).  
 
 

§ 2 

Inhalt des Bebauungsplans 

 
Der Inhalt des Bebauungsplans ergibt sich aus dem zeichnerischen und textlichen Teil, ein-
schließlich Begründung in der Fassung vom 19.06.2018. 
 
 

§ 3 

Inkrafttreten 

 
Dieser Bebauungsplan tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 
BauGB).  
 
Besigheim, den  
 
 
Bühler 
Bürgermeister 
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Finanzzwischenbericht zum Haushaltsverlauf 2018 
 
Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur städtischen Finanzlage im 1. Halbjahr des Jahres 2018 
zur Kenntnis.  
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